
 

 HINTERGRUND  | NABU-BEWERTUNG DER DJV-WOLFSPOSITION 

Der Deutsche Jagdverband (DJV) hat auf dem Bundesjägertag 2015 in Dresden eine 

Position zur Rückkehr des Wolfes verabschiedet. Diese Position ergänzt das bereits im 

März 2014 vorgelegte Eckpunktepapier des DJV „Künftiges Management des Wolfes in 

Deutschland.“ Angesichts der lebhaften und teilweise kontroversen Diskussion um den 

Schutz des Wolfes in Deutschland begrüßt der NABU grundsätzlich, dass der DJV nun 

eine Position zum Wolf formuliert hat und verbindet mit ihr die Erwartung an eine 

weitere Versachlichung der Debatte. Der NABU erhofft sich für die Zukunft die Fort-

setzung eines konstruktiven Dialoges, um die tatsächlich noch bestehenden gesell-

schaftlichen Herausforderungen zum Umgang mit dem Wolf gemeinsam lösen zu 

können. 

Der NABU bedauert sehr, dass der DJV sich weder in seinem Eckpunkte- noch in sei-

nem Positionspapier klar dazu bekennt, dass der Wolf ein Teil der heimischen Fauna 

und ein bedeutsamer Bestandteil des Naturhaushaltes ist, dessen Schutzwürdigkeit 

sich nicht allein aus der Verpflichtung zur Umsetzung europäischen Naturschutz-

rechts ergibt. Vor dem Hintergrund, dass Teile der Jägerschaft erhebliche Anstrengun-

gen auf dem Gebiet des Wolfsschutzes unternehmen, sollte der DJV das Thema Wolf 

positiv besetzen und sich zudem in seiner Rolle als anerkannter Naturschutzverband 

von der Darstellung lösen, den Wolf grundlegend als „Problemart“ darzustellen.  

Der NABU ist der Auffassung, dass im Rahmen der Ausbreitung des Wolfes insbesonde-

re das Konfliktpotential mit der Nutztierhaltung vordringlich gelöst werden muss. Die 

Sichtweise des DJV auf den Wolf ist immer noch ausschließlich anthropozentrisch 

geprägt: Demnach werden Tiere lediglich danach bewertet, ob sie für den Menschen 

nützlich sind. Diese Sichtweise hat in der Vergangenheit zur Ausrottung zahlreicher 

Tierarten geführt und ist aus heutiger Sicht längst überholt. Tierarten müssen im Zu-

sammenhang und Wechselspiel untereinander sowie von Lebensräumen beurteilt 

werden. An dieser Stelle hätte der NABU zudem eine klare Aussage des DJV zur Frage 

der Überführung des Wolfes in das Jagdrecht erwartet, da dies von seinen Untergliede-

rungen (u.a. Landesjägerschaft Niedersachsen (LJN)) selbst als nicht zielführend ange-

sehen wird (LJN 2014:4). Der NABU lehnt das Ansinnen, den Wolf ins Jagdrecht zu 

überführen, kategorisch ab, weil er über das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

ausreichend gesichert ist und auch Managementmaßnahmen bis zur Entnahme in 

diesem Schutzregime bereits vorgesehen sind. 
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Der DJV als Gesamtverband fällt in seinem Positionspapier sehr deutlich hinter die von 

ihm bereits im Eckpunktepapier selbst eingeforderte „gegenseitige Akzeptanz, Ehr-

lichkeit und Offenheit zwischen allen Beteiligten“ zurück. Dieser Eindruck ergibt sich 

aus Sicht des NABU zumindest dann, wenn man die Aussagen des Positionspapiers in 

Bezug zu den in den Medien zu findenden Meinungsäußerungen von Jagdausübungs-

berechtigten, Jagdfunktionären sowie der Jagdpresse setzt.  

Folgende inhaltliche Aussagen des DJV-Positionspapieres sind nach der Auffassung des 

NABU in einem weiteren Diskurs klärungsbedürftig: 

Populationsentwicklung des Wolfes in Deutschland 
Der DJV verweist mit Blick auf die gegenwärtige Populationsentwicklung des Wolfes in 

Deutschland auf eine jährliche Zuwachsrate von 30%. Diese Zahl korrespondiert mit 

den Befunden von Felduntersuchungen und beschreibt den Status quo des Populati-

onswachstums. Dem gegenwärtigen Stand wissenschaftlicher Erkenntnis entspricht 

aber auch, dass die Entwicklung einer Population von verschiedenen Faktoren (z.B. 

Verlust von Tieren durch Verkehrsunfälle, Wilderei, geeigneter Lebensraum) beein-

flusst wird. Eine lineare Fortführung der jetzigen Zuwachsrate ist daher nicht ableit-

bar. Zudem gilt der Wolf im Hinblick auf sein Fortpflanzungsverhalten als sogenannter 

„iteroparer K-Stratege“ (vgl. Wissel 1989) – eine ökologische Einstufung, der zufolge 

„explosionsartige“ Vermehrungen, die nur für so genannte r-Strategen beschrieben 

werden, gänzlich unmöglich sind.1 Hochrechnungen, wie sie u.a. vom Wolfsbeauftrag-

ten des Parchimer Jagdverbandes, Dietmar Villwock, am 8. März 2015 in der Schweri-

ner Volkszeitung (SVZ 2015) vorgenommen wurden und denen zufolge für das Jahr 

2025 mit 626 Wolfsrudeln und „ca. 4.390 Tieren“ in Deutschland zu rechnen sei, ent-

behren jeglicher fachlichen Seriosität. Derartige Aussagen dürften einzig und allein der 

Desinformation und dem Ziel dienen, in der Bevölkerung vorhandene Ängste zu schü-

ren. Zumal, wenn sie seitens des DJV unwidersprochen bleiben. Der NABU erwartet 

vom DJV, dass er seine Medienarbeit und die Öffentlichkeitsarbeit seiner Funktionäre 

an den im Eckpunktepapier eingeforderten Kriterien misst und Falschinformation aus 

den eigenen Reihen entgegentritt. Dies wäre ein konstruktiver Beitrag zur innerver-

bandlichen Versachlichung. 

Beim Wolf spielen – wie bei anderen Wildtierarten auch (s. Leopold 1933) - für die 

weitere Entwicklung mindestens zwei Faktoren eine wesentliche Rolle: die 

Habitateignung und die Nahrungsverfügbarkeit. Zur grundsätzlichen Habitateignung 

der deutschen Landkreise für den Wolf liegen Aussagen vor (Hertweck 2006, zit. in 

Reinhardt & Kluth 2007:40). Ob die weitere Besiedelung von Lebensräumen tatsächlich 

diesem Muster entsprechend erfolgt oder ob die Plastizität des Verhaltens und die eher 

generalistische Lebensweise den Wölfen auch die Besiedlung anders strukturierter 

Lebensräume ermöglichen wird, werden die Erkenntnisse des Wolfsmonitorings zei-

gen. Unstrittig ist, dass bedingt durch den hohen Wildbestand in Deutschland als auch 

die bedingte Verfügbarkeit von Nutztieren, die Nahrungsverfügbarkeit für den Wolf 

keinen limitierenden Faktor darstellen wird. Störungsarme Rückzugsbereiche, wie sie 

für die Jungenaufzucht benötigt werden, dürften eher eine begrenzende Wirkung 

haben (s. Schulte 1995: 39).  

 

                                                             
1 Sowohl von anderen Wolfspopulationen als auch von anderen Säugetierarten ist bekannt (vgl. Fuller & 
Lloyd 1980; Pletscher et al. 1997; Coulson et al. 2011; Überblicksbeitrag Sibly & Hone 2002; oder aber spezi-
ell für den Biber s. Kaiser 2002; Zahner et al. 2009), dass nach der Besiedlung aller optimalen Lebensräume 
die Wachstumsrate auf oder gegen null sinkt. 
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Wolfspopulationen in Europa und deren günstiger Erhaltungszu-
stand 
Der DJV bezeichnet die zentraleuropäische Tieflandpopulation des Wolfes als Subpopu-

lation der baltischen. Diese Zuordnung widerspricht der gängigen wissenschaftlichen 

Meinung (vgl. Linnell et al. 2008; Czarnomska et al. 2013; Chapron et al. 2014). Viel-

mehr ist die zentraleuropäische Tieflandpopulation des Wolfes als eine eigenständige 

Population zu betrachten (vgl. Abb. 1), was u.a. auch über die geographische Trennung 

von der baltischen Population durch einen breiten, nahezu wolfsfreien Korridor in 

Polen belegt werden kann. Die genetisch enge Verwandtschaft ergibt sich aus der Tat-

sache, dass die Quellpopulation für die zentraleuropäische Tieflandpopulation der 

baltischen entstammt. Darüber hinaus gibt es eine geringfügige Zuwanderung von 

anderen Populationen, so dass für den deutsch-westpolnischen Bereich letztendlich auf 

eine auch genetisch eigenständige Population zu schließen ist (Czarnomska et al. 2013: 

585), zumal sich der Wolfsbestand im nördlichen Teil Deutschlands mit einem gewis-

sen Inzuchtrisiko aus  mehr oder weniger verwandten Tieren entwickelt. Warum der 

DJV die herrschende wissenschaftliche Meinung in der Wissenschaft in Frage stellt, 

ohne handfeste Belege für das Gegenteil zu liefern, ist für den NABU nicht nachvoll-

ziehbar. Auch wenn, wie vom DJV korrekt aufgezeigt, weiterer Forschungsbedarf in 

der Populationsgenetik des Wolfes besteht, sind diese Fragestellungen für den weiteren 

Umgang mit dem Wolf in Deutschland nicht vorrangig entscheidend.  

Ein in politischen Motiven begründetes Herbeiführen eines günstigen Erhaltungszu-

standes nach der FFH-Richtlinie ist für eine sachliche Debatte um den Wolf ebenfalls 

nicht zielführend. Der DJV möge entschieden dem Verdacht entgegentreten, dass er 

eine Salamitaktik verfolgt: über das Erreichen eines guten Erhaltungszustandes als 

nächsten Schritt die Herabstufung des Wolfes von Anhang IV in Anhang V der FFH-

Richtlinie und sodann die Aufnahme des Wolfes in das Jagdrecht mit einer daraus 

folgenden „Raubwildbekämpfung.“ Eine solche Vorgehensweise würde der NABU als 

inakzeptabel bewerten und fordert den DJV auf, in seiner Rolle als anerkannter Natur-

schutzverband öffentlich und vor allem deutlich zu bekennen, welche Ziele er im Hin-

blick auf den Wolf tatsächlich verfolgt. 

 
Abb. 1: Wolfspopulationen in Europa mit Abgrenzung insbesondere der Populationen im Raum Deutsch-

land-Polen-Baltikum. Quelle: Chapron at at. 2014: 1519. 
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Wolfs-Monitoring 

Der NABU sieht sich einig mit der Forderung des DJV nach einem bundesweit einheitli-

chen Monitoring der Wolfsbestände. Die fachlichen Standards hierfür bestehen jedoch 

seit mehreren Jahren (Kaczensky et al. 2009), so dass es das gemeinsame Interesse der 

Naturschutzverbände sein muss, das gegenwärtige Umsetzungsdefizit im Monitoring– 

insbesondere den Mangel an finanziellen und personellen Ressourcen –  abzubauen. 

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat die Erfüllung dieser Forderung bereits 

am 22. Mai 2015 in Aussicht gestellt und angekündigt, dass der Bund in Absprache mit 

den fachlich zuständigen Bundesländern ein Dokumentations- und Beratungszentrum 

einrichten wird, dessen Aufgabe es u.a. ist, die Bestandsentwicklung des Wolfes zu 

überwachen. Es ist nun am DJV, seine Forderung durch eigene konstruktive und der 

Sache dienende Hinweise und Anregungen zu hinterlegen und die Einführung des 

Wolfsmonitorings nach Kräften weiter zu unterstützen. 

Der DJV fordert die Bundesregierung im Positionspapier auf, das von der Large 

Carnivore Initiative for Europe gestellte Kriterium, dass in Fragen des Monitorings und 

des Managements die Bezugsgröße für Population auch über politische Grenzen hinaus 

gehen muss, anzuerkennen. Das im Positionspapier zitierte Dokument von Linnell et 

al. 2008 bezieht sich bereits im Titel ausschließlich auf das Management auf Populati-

onsebene. Aus deutscher Sicht ist z.B. insbesondere der Austausch mit Polen beim 

Wolfsmonitoring bereits hergestellt. Das genannte Dokument beschreibt übrigens 

auch an mehreren Stellen die Eigenständigkeit der Population im deutsch-polnischen 

Bereich (Linnell et al.2008: 48; 66f.) Der NABU vertritt die Auffassung, dass Manage-

mentfragen nur länderübergreifend auf Populationsebene gelöst werden können. Da-

bei ist zu gewährleisten, dass keine vom Schutzregime abweichenden, regionalen Ma-

nagementstrategien gewählt werden. 

Bejagung des Wolfes bzw. Überführung ins Jagdrecht zu Manage-
mentzwecken 

Das Positionspapier des DJV kann sich nicht von dem Verdacht lösen, dass das Errei-

chen eines günstigen Erhaltungszustandes des Wolfes gemäß FFH-Richtlinie dogma-

tisch als Kriterium bzw. Erreichen eines Schwellenwertes angeführt wird, den Wolf 

zunächst von Anhang IV in Anhang V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und 

dann ins Jagdrecht zu überführen, um eine flächendeckende Bejagung zu ermöglichen. 

Eine Klarstellung wäre zwingend notwendig. An dieser Stelle sind zudem folgende 

Aspekte zu betrachten: Der Wolf ist nicht nur über die FFH-RL geschützt, sondern auch 

über die jeweils völkerrechtlich verbindliche Berner Konvention über wandernde Tie-

rarten und das Washingtoner Artenschutzabkommen.  Somit besteht ein umfassendes 

Schutzregime, das sich nicht einfach durch die Hintertür aushebeln lässt. Allein vor 

diesem Hintergrund entbehrt die vom DJV geforderte Herabstufung des Wolfes von 

Anhang IV nach Anhang V der FFH-Richtlinie im Rahmen des derzeit laufenden Fit-

ness-Checks jeder rechtlichen Grundlage.  

Darüber hinaus kommt ein vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Auftrag gegebe-

nes Rechtsgutachten zum Verhältnis von Naturschutz- und Jagdrecht in Deutschland 

zu der klaren Erkenntnis, dass der gegenwärtige Rechtsrahmen, den das Jagdrecht 

setzt, nicht EU-rechtskonform ist und die Aufnahme des Wolfes in das sächsische 

Jagdgesetz rechtswidrig ist (Möckel & Köck 2015: 66ff. explizit 82; 94). Eine daraus 

resultierende Doppelzuständigkeit der Naturschutz- und Jagdbehörden führt nicht zu 

einer Vereinfachung der Situation, sondern zu mehr Bürokratie. Auch in Kreisen der 

Jägerschaft selbst wird aus den gleichen Gründen die Aufnahme des Wolfes in das 
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Jagdrecht als nicht zielführend angesehen (vgl. LJN 2014:4). Da der DJV ein anerkann-

ter Naturschutzverband ist, ergibt sich auch ohne eine im Jagdgesetz verankerte Hege-

pflicht ein wichtiger Anlass, sich für den Schutz der Wölfe zuständig zu fühlen. Aus 

Sicht des NABU würde ein öffentliches Bekenntnis des DJV dazu, dass das Bundesna-

turschutzgesetz (BNatSchG) eine ausreichende Ermächtigungsgrundlage für das 

Wolfsmanagement in Deutschland darstellt, zu einer Beilegung vieler Konflikte zwi-

schen den Akteuren beitragen. Der NABU betrachtet die Debatte um die Aufnahme des 

Wolfes in das Jagdrecht als abgeschlossen an, da hinreichend belegt ist, dass das Mana-

gement bis hin zur Entnahme einzelner Tiere im BNatSchG geregelt ist. Hier besteht 

allerdings weiterhin die Notwendigkeit, in der Umsetzung konkretere Vorgaben zu 

entwickeln. 

Sollte in Zukunft ein günstiger Erhaltungszustand der zentraleuropäischen Tiefland-

population des Wolfes erreicht werden, verbindet sich zudem nach Auffassung des 

NABU hiermit kein Automatismus, den Wolf bejagen zu müssen. Auch unter einem 

solchen Szenario ist Art. 16 der FFH-Richtlinie, also der Ausnahmetatbestand für den 

Eingriff, aufrecht zu erhalten. Dies gilt allein schon vor dem Hintergrund, dass die 

Population nach Erreichen des günstigen Erhaltungszustandes auch in diesem verwei-

len muss (vg. Möckel & Köck 2015: 48; 51). Aus diesem Grund hält es der NABU für 

fachlich ungeeignet, fortwährend Diskussionen über einen quantitativen Schwellen-

wert für Individuenzahlen zu führen. Erfahrungen aus dem Ausland – z.B. in den USA 

in Michigan zeigen, dass sich anschließend die Herab- und Heraufstufung des Wolfes 

in seiner Gefährdung regelmäßig abwechselten und somit keine zufriedenstellende 

Situation für alle Beteiligten erreicht wurde. Das leitende Kriterium, im Rahmen eines 

Wolfsmanagements tätig zu werden, können nach Ansicht des NABU nur die tatsächli-

chen (und nicht die gefühlten) Konflikte mit dem Wolf sein, die dann auf Grundlage 

des geltenden Rechts gelöst werden müssen. Hierzu gehört in letzter Konsequenz auch 

die Entnahme (Abschuss) von Einzeltieren; insbesondere bei habituierten, verletzten 

oder erkrankten Wölfen, von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung ausgeht. 

Aufbau und (inter)nationale Koordinierung des Wolfsmanagements 

Das Wolfsmanagement leitet sich – international akzeptiert – aus dem wissenschaftli-

chen Ansatz des Wildlife Managements ab (Bath 2009). Die Jagd im Sinne des deut-

schen Jagdrechts, im Verständnis des deutschen Jagdwesens und des jagdlichen 

Brauchtums, wird den an ein wissenschaftsbasiertes Wildtier- bzw. Wolfsmanagement 

zu stellenden Anforderungen nicht gerecht. Ein Wolfsmanagement, das diesem umfas-

senden Anspruch gerecht werden soll, zielt darauf ab, das konfliktarme Zusammenle-

ben von Mensch und Natur zu ermöglichen und einen Interessensausgleich anzustre-

ben (Decker & Riley 2012). Der NABU erkennt den Beitrag, den die Jägerschaft zum 

Schutz und Erhalt des Wolfes leisten kann, an. Aufgrund der vorhandenen Eigeninte-

ressen sieht er es jedoch nicht als zielführend an, daraus einen impliziten oder explizi-

ten Exklusivitätsanspruch für das Wolfsmanagement abzuleiten. Diesen proklamiert 

der NABU auch nicht für sich. 

Es ist vielmehr von Bedeutung, die Umsetzung des Wolfsmanagements im Detail kon-

struktiv und gemeinsam zu begleiten. Der DJV bringt in seinem Positionspapier eine 

Reihe von Forderungen ein, die der NABU ebenfalls unterstützt. Hier sind vor allem das 

Länder- bzw. EU-Mitgliedsstaaten-übergreifende Monitoring, eine größere Transparenz 

beim Umgang mit Monitoringdaten und eine Vereinheitlichung der Strukturen zur 

Umsetzung von Wolfsmanagementplänen zu nennen. Eine Überarbeitung der Benen-

nungskriterien für „erfahrene Personen“ sieht der NABU nicht als vordringlich an, da 
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sich in der Praxis zeigt, dass die Defizite des Wolfsmanagements anderweitig zu su-

chen sind. Engagement von Personen alleine kann jedoch kein Kriterium für die Be-

nennung sein; Sachkompetenz ist hier das entscheidende Merkmal. 

Rothirsche, Rotwildgebiete und Mufflons 

Der DJV fordert in seinem Positionspapier zum Wolf „gleiches Recht für alle.“ Er 

mahnt die Auflösung der so genannten Rotwildgebiete an und fordert ein Existenz-

recht für Mufflons ein. 

Der NABU geht mit dem DJV dahingehend überein, dass es auch für den Rothirsch 

endlich möglich sein muss, frei lebende, vitale Populationen auszubilden und jene 

Lebensräume zu besiedeln, die seinen artspezifischen Erfordernissen gerecht werden. 

Dazu gehört auch, dass Rothirsche ihrer Biologie und Ökologie gemäß ihre Lebensstät-

ten in Zeit und Raum frei wählen können sollen. Die in den isolierten und häufig von 

Zaunanlagen eingefriedet lebenden Rothirschbeständen seit langem festzustellende, 

genetische Isolation (Kleymann 1976) begründet aus Sicht des NABU die Notwendigkeit 

von Maßnahmen des Biotopverbunds und die Auflösung der Rotwildgebiete. Die ge-

meinsam von NABU und DJV mit dem BfN verfasste Konstanzer Erklärung2 des Jahres 

2002 zur Zerschneidung der Landschaft und von Lebensräumen wildlebender Tiere 

wies bereits in diese Richtung. Im NABU-Bundeswildwegeplan zählt der Rothirsch 

neben dem Wolf zu den fünf Leitarten. 

Der DJV fordert den gleichwertigen Schutz des Mufflons. Es besteht die Befürchtung, 

dass dieses Jagdwild vom Wolf ausgerottet werden würde. Das Muffel ist durch den 

Menschen auf dem europäischen Kontinent ausgesetzt worden. Es handelt sich um 

eine verwilderte Hausschafrasse der Mittelmeerinseln Korsika und Sardinien. Der 

NABU begrüßt Bemühungen der Jagdverbände, sich für den Erhalt dieses nicht ein-

heimischen Jagdtieres einzusetzen. Eine Gleichstellung mit dem einheimischen Wolf 

ist aus Sicht des NABU aber nicht möglich. 

Fazit 

In der Gesamtbetrachtung erkennt der NABU an, dass der DJV einen wichtigen Schritt 

hinsichtlich einer Positionierung zum Umgang mit dem Wolf geleistet hat, sieht aber 

noch weiteren Diskussionsbedarf, da in der überwiegenden Lesart des Positionspapiers 

der Wolf immer noch eher als Konkurrent und Bedrohung denn als Chance für die 

Wiederherstellung intakter Räuber-Beutebeziehungen verstanden wird. Der NABU 

wünscht sich, dass der DJV gezielten Desinformationsversuchen aus seinen eigenen 

Reihen zukünftig entschieden entgegentritt und die sachlich-konstruktive Diskussion 

auf übergeordneter Ebene fortsetzt. Insbesondere ist es im Zusammenschluss aller 

anerkannten Naturschutzverbände dringend erforderlich, Strategien zur Lösung der 

großen Herausforderungen des Naturschutzes zu entwickeln. Hierzu zählen u.a. eine 

weiter steigende Intensität der Landnutzung, der massiv voranschreitende Verlust an 

Landschaftsstrukturen sowie im größeren Maßstab unzerschnittenen Landschaften, so 

dass sich das Artensterben – insbesondere in der Agrarlandschaft – weiter beschleu-

nigt. Auf gesellschaftlicher Ebene bedeutet dies auch, gemeinsam einen Beitrag gegen 

die zunehmende Entfremdung der Bevölkerung von der Natur zu leisten. 

 

                                                             
2 Gemeinsames Positionspapier von Deutscher Jagdschutz-Verband e.V. (DJV), Naturschutzbund (NABU) 
e.V. und WWF Deutschland zu „Biotopverbund durch Wildtierkorridore“ 
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